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Anordnung 
zur Verleihung des akademischen Grades 

Doktor eines Wissenschaftszweiges 

- Promotionsordnung A 

vom 21. Januar 1969 
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Aruf Grund des § 16 der Veroridn!l.lng vom 6 . . Novem
ber 1968 über die akademilschen Grade (GBL II S. 1022) 
wird in Übereinstimmung mit cfem Zentralrat der 
Freien Deutschen Jugend und dem Zentralvorstand der 
G :!Werkschaft Wissenschaft folgendes angeordnet: 

§ 1 

Das Redlt zur Verleihung 
des Doktors eines Wissensdlaftszweiges 

(1) Das Recht :irur Verleihung des Doktors eines 
Wissenschaftszweiges. ,,Promotionsrecht A" wird den 
Wissenschaftlichen Räten der Universitäten und Hoch
schulen (nach·stehend Wissenschaftlicher Rat genannt) 
und entsprechenden Gremien anderer wissenschaftli
cher Institutionen erteilt. 

(2) Die Wissensch,a.ft1ichen Räte übertragen das Recht 
ZUT Verleihung des Doktors eines W:issenschaftszwroges 
bei einer Untergliederung des Wdssenschafifüchen Rates 
den Fakultäten des Wissenschiaftl!ichen Rates (nach
stehend Fa,k,ultäten genannt) . 

(3) Der Wissenschaftliche Rat· b:ziw. cLie FakUiltäten 
können Kommissli.onen mit der Durchffihrung der Ver
fahren beauftragen. 
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§2 
Der Antrag des Kandidaten 

(1) Der Antrag auf EröffnUIIlig eines Promotionsver
fahrens ist an den Wissensch'aftliichen Rat zu richten 
bzw. bei dem Leiter der Insti.tu,ti.on ZJU stellen, an der 
das Verfahren durchgeführt werden soll. Ihm :s.ind 
mindestens 4 Exemplare der Arbeit und die vom 
Wiss-enschaftlichen Rat geforderten Exemplare der 
I'hesen beizufügen. 

(2) Außerorem sind eirnzureichen: 

a) ein Lebensliauf, der insbesondere über den Wiis
senschaftlichien Werdegang Auskunft ,giilbt 

b) eine Liste der Veröffentlichungen oder an~er 
wissenschaftlicher Leiswnge:n, darüber vorhan
dene EinischätZIUllgen, Stellungnahmen unid Re
zensionen 

c) eine Einschätzung durch den =tändigen Leiter, 
die lins,bes-ondere über dlie wdssenscha!ftliche Tätig
kei,t des Kandidatien und seine Pensönlichlreits
entwicldung Auskunft g,i,bt 

d) eine begtaubig;te Absdrnift der Urktmde über das 
Diplom bzw. di,e Hatlptprüfuin,g 

e) ein poliizeiliches Führungszeugnis (außer bei For
schungsstudenten und p~anril.äßigen Aspiranten) 

f) d~r Beleg über die nachgewiesenen Fremdspra
chenkenntnisse entspl'echend den Bestämmurugen 
der daruber vom Minister für Hoch- und Fach
schulwesen erlassenen Anweisll.lng* 

g) das Zeugnis ü'ber den Nachweis der marxistisch
lertinis:tischen Kenn,1mdsse (soweit bereits vorhan
den) 

h) die QUJittung über die entrichteten Promo1:iions
gebühren. 

(3) Der Antrag ist n,ur an ei:n,er InstitJuUon zu stel
len. Er kann zu,rückgezogJen werden, solange über ihn 
nicht entschieden ist. 

(4) Bei Vorliegen eines ordnUIIlgsgemäßen Antrages 
entscheidet ·dlas zuständi-gie Grami.um gemäß § 1 Abs. 1 
bzw. Abs.. 2 (nachstehend :rustärndiiges Gremiiuan ge
nannt) innerhalb von 4 Wochen ü'ber die Eröffniung 
d('!S Verfahrens. 

(5) Di,e Prom otions,gebühren betragen 200 M. Promo
t,ionsverlahren für Forschungss:tiudentien und planmä
ßige Aspiraniten sind gebührenfrei. 

(6) EmpfehJ.ungen auf DUII'chführung von Verfahren 
können von den Mitg1iedern der Ges:ellschaft!hlchein 
und deT Wissenschaftlichen Räte der Universritäten und 
Hochschulen sowie von zentralen gesellschafltlichen und 
wirtschafitsl.eitenden Organen den Vorsätrendein der 
W issenschaftlichen Räte unterbreitet werden . 

§3 
Die Bedingungen für die Verleihung 

(1) Der Dokto~· eines WiissenschaftJszwei~ wird ver-
1,iehen ni.l.ch 

a) po;sitiver Bewertung der wis=schaftllichen Arbeit 
(Dissertation) 

b) erfolgreichem Nachweis über die Vertiefun,g der 
marxistisch-leninistischen Kenntnisse 

• Anweisung N r . 7/67 des Minis,ters für Hoch- und Fach
schulwesen vom 1. August 1967 (Verfügungen und Mltteilung.en 
des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen Nr; 9/10/1967 
vom 10. Oktober 1!167 S. 7) 

c) anigetretenem Nachweis über die· Fremdsprachen
kenntnisse 

d) erfol,greich,er Verteidi•g1\.m.g der Forschu,n,gsergeb
n,iisse. 

(2) Wenn ein Kandidat die Hauptprüfun,g nicht ab
_ge1egt hat oid.er der Doktor,~rad •in ei·nem Wdssensch.afts
zweri.g angestrebt w.i!rd, der nicht dem WiS51e.'1schafts
zwcig der Hauptprüfoog '.:ntspricht, legt das für die 
DurchführllD!g des Verfahrens zuständige Gremil\lm 
fest, welche Prüfunge;:i in thooretw.scllen Gnmd1aigen 
abzußiegleI}. S!i.nd. 

§4 
Die wissen.schaftlicbe Arbeit 

(1) Der K :mdidart hat -seine besondere wiissenschaft
l!iche QuaJ,iflkati,on diurch eine schriffiliche Promotions-
1elstuing narh=weisen. Das .kann auch durch mehrere 
ATlbeiten gleicher oder z,u=enhänge.nder 'rhemat.ik 
in der für <ren Wissen.,;<:haftsZ\veig s.pe?Jifisch.en Form 
(nachstehend Arbeit genannt) erfolgen. Sie ist in der 
Regel aus kollek,tiver For,,chun~arbeit hervorgegan
gen. 

(2) Der Kandidat hat mit der Arbeit den Nachweis 
zu erbringen, daß er wissen-schaftliich.e Aufga:ben, die 
den Erf!ordernissen der Entw.ickJUI1Jg von Gesellschaft 
und Wdssenscha,ft entsprechen, eirfoligreich be:a.iibeiret 
und mit hohem theoretischem Niveau gelöst hat sowie 
Wege :für dlie pmk:tfische Anwendung der Ergebmsse 
bzw. ihre weitere wissenschaftliche Bearbeitung weise'fl 
kann. Die tndt der AT>beit vor~elegte,n Forschüngser
gebnisse müssen dem neuesten Stand des Wissen
schaftlslgebietes entsprechen und d1e entscheideooe in
und arusländrl5che Llt.eratur berücksichtigen_ 

(3) Die Ergebnisse der Ar<beit sind in Thesen im 
Umrang von in der Regel einem Druckbogen zusam
menzufassen. Sie sind Bestandteil der Arbeit -und mit 
zu bewerten. 

(4) Die AI1bei,t ist entsprechend § 10 Abs. 1 zu be
werten .. 

(5) Bei Kollekti,varbeiten hat der Kandidat über sei
rum Anteil eiine schrift1iche Erklärung aibzugeben. Der 
Leiter des Kollektivs hat über die Leistung und den 
Anteli.1 des Kandidaten beti der _Lösung der AUlfgabe 
eine scl11".if1liche Einschätzung zu geben. 

(6) Der A.ribeit ist eine Erklärung beizufügen, daß 
sie selbstänidlig verilaßt wurde ,und andere a,Js diie an·ge
gebenen HJlismittel nicht ben'llltzt wurden. In den 
Fälllen des § 6 AJbs .. 3 muß ang,egeben werden, ob d~e 
g1leiche oder eine ähnliche Arbeit eirugereicht wird. 

§5 
Die Gutachten 

(l) Die Arbeit ist in der Regel von 3 Gutachtern zu 
beurteilen; 2 Gutachter dürfen Angehörige der UniVer~ 
sität, Hochschule oder Institution sein, an der das Ver
fahren dw-chgeführt wird. Die Gutachter werden vom 
Dekan nach Konsultation der zuständigen Fachvertre
te'I' bestätigt. 

(2) Als Gutachter können tämg werden 

a) Profes,s:oren und Dozenten der Uniiverslitäten und 
Hochschrulen 

b) ihnen gleichgesteLlte W.issenschiaftler dJer wissen
schaftlichein Alrademien 

c) entsprechend qualifi:ziierte Vertreter der Praxis 

d) wissenschaftLiche Mitarbeiter der Unruversitäten 
und HochschJuilen, soweit s.ie den Grad eines Dok
tors der Wissenschaften besitzen. 
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(3) Gutachten sind innerhalib v.on 12 Wochen zu er
statten. Die Gutach ter haben. f€stzustellen, ob die Ar
beit den Anforderungen, die an den Doktor eines Wis
senschaftszw,eliiges ZJU sreli!Jen sind, entspricht und ZU!I' 

Annahme empfohlen wird. 

(4) WissenschaftLiche Arbeiten,#<lie den Anforderun
gen :zrur V etlei.hiung des DoktoI"S der Wiissenschaften 
entsprechen, sind von den Gutachtern als Gnmdlage 
für di,eses Ver.fahren vor7JUSchlag,m. Das Verfuhren ist 
milt ZUJStimmunig des Kandddaten durch Enbscheidung 
des Senats ei.ruzuleirtlen, wenn die weiteren Vorausset
:z.ungen für dlie Verleihn.m,g. des DokroI"S der Wissen
schaften erfüllt werden können. 

§6 
Die Annahme der Arbeit 

(1) Das zuständiiige Gr,emiium entscheidet über die 
Annahme der Ar,be~t, wenn die. Mehrzahl der Gutach
ten posittiv ist und an,dere Mitglieder des Wissen
schaftlichen Rates !reinen Einspruch erholJ:en haben. 
In Zweifeilsfäl1en kann der Dekan wei~re Gutachter 
bestelleIL 

(2) Eine ai~ei'lnte Arlbeit verbleibt mit d:en Gut
achten bei der FakJUltät. 

(3) Kancliidaten, deren A'I"beit a,bgelehnt wOtrden ist, 
können fruh.esterus nach einem Jahr mit einer we!itieren 
oder der wesentlich veränderten Arbeit di1e :owLassung 
beantragen. ' 

(4) Die Promotii.onsgebil!hr wird -in den Fäillen des 
Abs. 2 nicht zurückerstattet. 

§7 
Der Nadlweis der marxistisdl-leninis'tisdlen Kenntnisse 

(1) Es ist nacnzuweisen, daß die während des Stu
dJi,ums erwod)enen marnstisdl-lendnis:tischen Kennt
nisse wesentlldch vertieft und ~tert wurden und die 
Fähiigkeit ,g,egeben ist, die theorietischen KenntnjtSse 
in der gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Tätig
Jreit anz:uwen,den. 

(2) Die Kenntnisse können nachgewiesen werden 

a) durch eine entsprechende schriftliche Arbeit oder 

b) durch erfolgreiche Lehrtäti,gmeit im ma.rxisU.sch
lenirnistisch,en Gru.nd1a1genstudium. 

(3) · Auf Antra,g des Kandida,te,n oder ln anderen be
gründeten Fä:llen kaml eine Prüfung abg,e]Jegt bzw. 
verlangt werden. 

(4) Der Nachweis entsprechend Abs. 2 bzw. die Prü
fiung enitsiprechend Abs. 3 haben vor einem Prüfungs
aussch,uß der Sektion Marx.ismus-Leniniis'IIllUS zu erfol
gen .. 

(5) Auf den Nachweis kann in begründeten FälleJ" 
auf Antrag des Kandidaten oder des zuständigen De
kans durch EntscheidUIIlJg des Prüfungs,aiu.ssclwJSs,es ver
zich,tet werden. 

(6) Der Nachweis ist entsprechend § 10 Aibs. 1 ru be
werten. 

(7) Ein rocht erfolgr,eicher Nachweis kann innerhalb 
eines hal,ben Jahres wiederholt werden. 

. ' 
§8 

Die Verteidigung 
(1) De'l" Kandidat hat die Fähigkeit nachzuwei

sen, die ,Forschungsergebnisse theoretisch begründen 
und verteidig•en- zu können sowie im wissenschaftli-

chen Meinrungsstreit sich mit gegenteiligen Auf.fas&un
gen theoretisch fundiert 81\lseinandernusetzen. Grund
lage der V~rteidigung sind die Thes-en; 

(2) Die V er1lei,diiJgu.n ist grundsät-zi11ch öftentlich. 

(3) Zur Teidnahme an der V erteidli,gung sind die vom 
Dekan nach Konsu1tation mit zuständigen Fach.vertire
tern bestimmten Mli:~eder der Fakultät und Wlissen
schaftler der Sektionen bzw. cliie Mitgliieder der Kom
mission verpfliichtet. 

(4) Den Vorsitz bei der Vetreidi,giun,g .führt der Dekan 
oder sein Vertreter bzw. der Vorsitzende der Kom
mis&on g,emäß § 1 Albs. 3. 

(5) Nach der Verteiidigung entscheilden die tleiiilneh
menden Mitglieder der Falrultät bzw. der Kommisslion 
illber die Bewertung der Verteid~g.ung gemäß § 10 
Aibs. 1 und empfehi1en die Bew,ertun,g der Gesamtilei
srung sowie die Verleihung de.s ·Doktors ein-es Wjssen
sch.aftszweiges. 

(6) Eine nicht erfolgreich,e Verteid!i,gtl[llg kann inner
hafö eines halben Jahres wi•edlerholt werden. 

(7) Auf Bescll'Luß des z;uständi;gen Gremiums kann 
bei bewährten Wissenschatlltlern, deren wislseinSchaft
liche Leistungen hohe Anerkennung gefu,n,dren ,und we 
sich besondere Veroienste um die gesellschaftUliche Ent
wicklung der Deutschen Demokratischen Republik er
worben haben, auf die Verteidigung verzichtet werden. 

§9 
Das nichtöffentliche Verfahren 

(1) Die Nichtöffen.tlichil~e!it eines Verfahrerus ist rur 
Sicherung der Forschungsergebnisse vom :zmständigen 
staatlichen Or,g:an, Au:fitragg,eber oder Nutzer der For
schungsergebnisse vorzuschlagen und dluirch.das :rustän
di:ge Grcemium f,estzulegen. 

(2) Der Kandiida.t is,t verpfilichtet, sich tiiber den Ver
trauliichkeitsgirad des Themas bzw. seiner Forschn.mgs
ergebnisse zu informieren. Der Vertraulichkeitsgrad ist 
im Zuiassungsantrag anzugeben. Wenn erforderlich, 
haben die Gutachter einen Vertraulichkeitsgrad vor-
zuschlagen. · 

(3) Anstelle der öffentlicllen Verteidigung ist ein 
Ko1loquium du:rchzutühren. Dafür kann der Kandidat 
3 Themen vorschlagen. Die dafür vom Dekan be
stimmte Kommission führt das Kolloq,uii,u,m zu einem 
dieser Themen dwrch. 

§ 11) 

Die Bewertung der Leistungen 
(1) Bei der Promotion zum Doktor eines Wissen

schaftszweiges sind die Leistungen in den Teiwge!bieten 
\1tllld die Gesamtleistung wu,e folgt zu bewerten: 

sP.hr gut 
gut 
gienügend 
nicht genügiend 

(maign,a cum l/artlde) 
(cum laude) 
(il'lite) 
(non sufftcit) 

(2) Die Bewerbungen der Teilgebiete (Ar,beit, Nach
weis der marxistisch-leninistischen Kenntnisse, Ver
teidiigwng) sind in ei~ Prädikat z,usamme=fassen, 
das in der Promotion$U!I"k.unde auszuwedsen ist. 

(3) Erreicht der Kanidlidat in allen Teilgebieten die 
Bewertulilg „SehT !?Jllt", kann unter Berücksichtigung 
seiner Persönlichkeit d!as Prädikat „Ausgezeichnet" 
(summa cum laiulde) erteilt werden. 

(4) Wenn ein Teilgebiet wiederholt wird, ist die Lei
stUl'llg mit „Gen,ü,gend" zu bewerten. 
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§ 11 
Die Verleihung 

(1) Auf Grund des V'JI"Schlages der bei der Ver<teidigu:ng 
aillwesenden Mitglieder der Fakultät oow. der Kom
mission beschließt das 2lll5täncUge Gremium über ·die 
&wertung der Gesamtleistruing und über eile Verlei
h unrg bzw. Nichtverleihiung. 

(2) Über die Verleihung ist vom Wissenschaftlichen 
Rat eine Urkunde aruszustellen (An,Iage) . Sie ist in 
deutl<;cher Sprache unter dem Datum des· Beschlusses 
ausz,uferti'gen, vom Rektor und dem 7Jl1Stänldigen De
Iran 7JU unterzeichnen und mit dem Präges.iegel der 
Universität oder Hochschiule 7JU versehen. 

(3) Die Urkiun.de ist auszuhändigen, wenn die Pffl.icht
exemplaTe a1bgeliie<fert worden sind. 

§ 12 
Die Pßidltexemplare 

(1) Die Arbeit ist in 6 Exemplaiflen und die Thesen 
sind in den vom Wissenschaftlichen Rat geforderten 
Exemplaren einschli-eßlich einer Dokumentationskarte 
in zweifacher Ausfertigung an die zentrale Bibliothek 
der Hochschule bzw. wissenschaftlichen Institution ab
zuliefern. an der das Verfahren durchgeführt wird. 

(2) Ein Exempla,r der Arbeit muß fotolrop!erfähig 
sein. 

(3) Die eing'ere!ichten Exemplare müssen ein Titel
blatt haben, das die Arbeit als Dissertation kennzeich
net sowie Vor- und Zunamen, Geburtstag ,und -ort des 
Kandidaten und das Datum des Besclll,w.-ses gemäß 
§ 11 enthält. 

(4) Arbeiten, die durch Druck- oder druckähnliclle 
Verfahren hergeste1lt wertlen, müssen als Dissenation 
gekennrreicllnet sein. 

(5) Kandidaten, die auf der Grundlage bereits ver
öffeilltlicllter Arbeiten promoviert W'\l111den, haben nur 
die Thesen entsprechend Abs. 1 einzureichen. 

§ 13 
Das Protokoll 

Über den Verlauf jedes Verfahrens äst ein Protokoll 
m führen , das vom Dekan b:zm. Vorsitzenden dea.
Kiommi.ssdon Zill bestätigen ist. 

§ 14 
Die Verfahrensordnung 

~ Wissenschaftliche Rat erläßt allllf der Grundlage 
dieser Anordnung eine Verfahrensordnung. 

§Hi 
Schlußbestimmungen 

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Februar 1969 in 
Kraft. 

(2) Für Hochschulen der bewaffneten Ongaine und der 
gesellschaftlichen Organisationen bzw. Institutionen 
erlassen die zuständigen Leiter auf der Grundilagle dlie
ser Anordnung und im Einvernehmen mit dem Minister 
für Hoch- und Fachschulwesen die erifordediichen Be
stimmungen für die Verleih1.11ng des Doktors eines Wis
senschaftszweiges. 

Berlin, den 21. Januar 1969 

Der Minister 
für Hoch- und Fachsdtulwesen 

Prof . Dr. G i e ß m a n n 

Anlar,:e 

zu § 11 ~bs. 2 vorst;.~h ,.mder Anordnung 

Urkunde 
über die Verleihung 

des n ,<d ors ein~ Wissensch.afts:.:weiges 

,duster 

Universität / Hochs<-hule 

Der Wisser,;,d1;aft.liche Rat. 

verleiht 

geboren am 

(Hochschule) 

(Vor- und Zuname) 

. . . . . in 

den akademischen Grad 

(Bezeichnung) 

nachdem er seine wissenschaft.lidle Bef~ng au! 
dem Gebiet 

nadlgewiesen hat und das Gesamturteil 

erteilt wurde. 

., den 
(Ort) (Datum) 

Der Rektor Der Dekan 

(Unterschrift) (Unterschrift) 
(Siegel) 
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